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Wesen und Aufgabe der christliche«) Parteien 
III. 

II. Warum christliche Parteien? 
Ist denn, so hört  man oft, um die christlichen 

Auffassungen und Forderungen in der  Oeffent-
lichkeit zu verfechten, wirklich eine Partei nö
tig? 

Wäre  es nicht besser, die christlichen Kir
chen und ihre Laien wären einfach dafür be
sorgt, daß christlich gesinnte Männer in alle 
Parteien hineingingen und dort ihre Postu-
late verfechten würden? Könnte nicht auf 
diese Weise der Vorwurf gegenstandslos ge
macht werden, die Kirche werde in die Nie
derungen kleinlicher Interessen und Händel 
gezerrt und ihr Ruf, ihre erhabende Mission, 
und ihre Autorität erleide dadurch mehr 
Schaden als die Aktivität der  christlichen 
Parteien ihr Nutzen bringe. 

Dieser Einwand ist nicht leicht zu nehmen, denn 
er hat  — min'destens als Warnung vor einer Ge
fahr und als Hinweis auf einen Nachteil christ
licher Parteipolitik — seine Bedeutung. Aber: 
seien wir Realisten, wie es die Politik von uns 
j a  erfordert! Geben wir uns keinen Illusionen 
hin und vergessen wir das eine nicht: in grund
legenden, von  ihnen selber als entscheidend er
achteten Auffassungen vertreten die andern 
Parteien Postulate, welche dem Naturrecht, den 
Forderungen der kirchlichen Sittenlehre und 
der christlichen Doktrin der Gleichberechtigung 
der geistlichen und der  weltlichen Gewalt dia-
mentral, j a  unversöhnlich gegenüberstehen. Die 
Haltung der liberalen und  sozialistischen Par
teien in den Fragen des Ehe- und  Schulrechts, 
der öffentlichen Moral und des keimenden Le
bens, aber auch ihre Gegnerschaft zur Kirche in 
der Frage des Rechtsverhältnisses von Staat und 
Kirche und ih re  grundsätzliche, vor  allem in 
der Familienpolitik sichtbare Ablehnung der  
kirchlichen Soziallehre beweisen das in Theorie 
und Praxis Tag für Tag. Diese Gegnerschaft ist 
heute noch so entschieden und tief, daß es eine 
Illusion wäre, der Verzicht der Christen auf ei
gene politische Institutionen und Organisatio
nen und  der Rückzug auf bloß persönliche Vor
stöße könnte daran etwas ändern. Ganz im Ge
genteil. Wirksam läßt sich auf die  Staatsgestal
tung nur  Einfluß nehmen in geplanter, koordi 
nierter Aktion. Geeint und vereinigt sind die 
Gleichgesinnten stark, vereinzelt und  verzettelt 
verpuffen ihre Kräfte. 

Die politische Geschichte und die Erfahrung 
der letzten Jahrzehnte erweisen es: gerade 
dort, wo katholische und evangelische Chri 
sten die Forderungen und Grundsätze des 
Christentums in der Oeffentlichkeit mutvoll, 
entschlossen und wohlorganisiert verfochten 
haben, erzielten sie Erfolge; wo sie auf g e  
schlossene Aktion verzichteten, wurden sie 
als Quantite negligeable behandelt und übör 
gangen und die Rechte de r  Kirchen mißach
tet. In dem Maße als die christlichen Parteien 
erstarkten, mußten die kirchenfeindlichen 
Aktionen unserer Gegner abgedämpft unc 
mußte gegenüber dem Christentum die zuvor 
Ausgesprochen feindselige Haltung revi
diert werden. 

Die praktischen Erfolge der christlichen Par
teien beweisen ihre Wirkkraft: Es ist dem Ein
satz der christlichen Parteien zu verdanken 
wenn die A c h t u n g  vor  der  menschlichen 

• Persönlichkeit in de r  Wirtschaft und die 
Menschenwürde des , Arbeiters wieder 
Geltung hat ;  

wenn der Klassenkampf weitgehend überwun
den und durch den Gedanken der Solida
rität aller Stände ersetzt wurde; 

wenn im Gewerkschaftswesen die Diktatur der 
Monopolisten marxistischer Prägung ver  
hindert und  der  demokratische Gedanke 
der  Vereinsfreiheit gerettet wurde; 

wenn der wilde Zentralismus abgedämpft und  
die christliche Idee der Subsidiarität in 

Staat und Wirtschaft zur Geltung kommt; 
wenn der Etatismus der Sozialisten und i n  sei

nem Gefolge die Entwicklung zu einem 
neuen, persönlichkeitsfeindlichen Obrig
keitsstaat aufgehalten wurde; 

wenn der Eigentumsbegriff gegen die marxisti
schen Irrlehren mit Erfolg verteidigt und 
zugleich gegenüber dem unsozialen Kapi
talismus durch die Idee der sozialen Funk
tion vertieft, erneuert  und im Bewußtsein 
der untern Sfhichten neu verankert wur
de) nicht zuletzt durch private und staat
liche Maßnahmen, wie die Eigenheimbe
wegung, die Gewinnbeteiligung, die  
Volksaktie, das Mitspracherecht des Ar
beiters im Betrieb etc.) 

wenn durch die Verstaatlichungstendenzen d e r  
modernen Sozialpolitik der Gedanke der  
christlichen Caritas nicht gänzlich zum 
Verschwinden gebracht wurde und  die 
sozialen Verantwortlichkeiten des  Einzel
nen gegenüber dem Nächsten nicht aus  
dem Bewußtsein des Volkes verschwun
den sind; 

wenn das Eltenrecht in Schul- u n d  Erziehungs
fragen nicht beseitigt ist; 

wenn die christlichen Kulturzentren und Bil
dungsstätten, die unsere religiösen Bil-
dungsstätteij, die unsere Klöster und 
Orden darstellen, im Gefolge des Kultur
kampfes nicht gänzlich zum Verschwin
den gebracht werden konnten und heu
te die Bewegung zugunsten der  Wieder
herstellung der Rechte der Kirche immer 
mehr an  Boden gewinnt; 

wenn die Zerstörung der  Familie durch die 
Scheidungsseuche, durch Schmutz und 
Schund abgebremst und die wirtschaftli
che Existenz der Familie durch Kinder
zulagen und andere familienpolitische 
Maßnahmen gesichert wird. 

Es müßte einer mit Blindheit geschlagen sein, 
wollte e r  als Christ in  Abrede stellen, daß die 
christlichen Parteien mit diesen Kämpfen und 
Erfolgen dem Christentum im allgemeinen, 
den christlichen Kirchen und der Erhaltung 
des christlichen Gesetzes im besondern un-
äbschätzbare Dienste geleistet haben. Nie
mand kann sagen, wo wir heute ständen, 

, wenn dieser Dienst nicht geleistet worden 
wäre. 

Kber sicher wird niemand bestreiten, daß es um 
die christlichen Forderungen und Grundsätze 
ünd um die Geltung der Christen im Staate sehr 
Viel schlechter bestellt wäre, wenn nicht christ
liche Parteien — offensiv und defensiv — den 
Einsatz für das Christentum in unserem Lande 
ünd in den Nachbarstaaten geleistet hätten. 

A b  e r  n i c h t  n u r  d a s .  Vielleicht noch 
^wichtiger und bedeutsamer als der erfolgreiche 
Kampf auf dem Schulsektor, Iii der  Sözialgesetz 
gebung und für die Rechte der Kirchen ist ein 
anderer, nicht unmittelbar meßbarer Erfolg der 
christlichen Parteien — und das ist die Tatsache, 
daß durch die Tätigkeit der  christlichen Parteien 
die Stoßkraft der antichristlichen und antikirch 
liehen Kräfte in den andern Parteien aufgefan 
gen und  abgedämpft wurde, j a  daß die andern 
Parteien gezwungen wurden, gegenüber man 
chen christlichen Postulaten, die sie früher v e  
hement bekämpften, eine neutrale Haltung ein
zunehmen, j a  sie z. T. sogar positiv zu unter
stützen. 

Der Schutz des Sparers vor de r  Geldentwertung 
In  letzter Zeit wurde verschiedentlich das Pro

blem von  Indexanleihen zur  Diskussion gestellt. 
Unmittelbarer Anstoß hierfür gab die von der 
Regierung de Gaulle in Frankreich aufgelegte 
große Staatsanleihe a u f  G o l d b a s i s :  der 
Zeichner erhielt die Garantie, daß die Rückzah
lung ohne Substanzverlust erfolgen werde. Was  
difes bedeutet, mag man z. B. daran ermessen, 
daß für die Zeichner der 3 %  SBB-Anleihe von 
1903, die letztes Jahr zurückbezahlt wurde, die 
darin angelegten Gelder gegenüber heute den 
dreifachen W e r t  gehabt hätten. In Schweden 
untersucht eine von den  Lebensversicherungs
gesellschaften bestellte Kommission die Mög
lichkeiten, die Vor- ünd Nachteile von Index
obligationen. Letztes Jahr, zur Zeit der  größten, 
Geldverknappung, gab es  auch in  der  Schweiz 
Unternehmungen, die den neuen Obligationen-j 
typ prüften. Die neu§ Geldfülle ließ die Pro-, 
j ek te  wieder in den Hintergrund treten. «Ueber. 
kurz oder lang», schreibt de r  Schweiz. Bankver- ( 
ein in seinem letzten Monatsbulletin, «könnte 
aber die Einführung von Indexanleihen auf dem 
schweizerischen« Markt wieder  zur  Diskussion 
stehen». j 

Die eingehenden Untersuchungen über die 
A u s w i r k u n g e n ,  den Nützen und die Nach
teile von Indexanleihen, die sich im erwähnten 
Bulletin des Schweiz. Bankverein finden, dürfte 
daher  auf ein allgemeines Interesse stoßen. 
Wenn  in der Schweiz der Sparer, so wird ein
leitend festgestellt, sein Vertrauen in den her
kömmlichen Typüs der Obligationen nicht ver
loren habe, so gehe dies auf zwei Gründe 
zurück: Erstens haben*die Z i n s e r t r a g n i s -
s e die Kapitalverluste bis zu einem gewissen 
Ausmaß ausgeglichen. Zweitens w a r  der Kauf
kraftverlust der Obligationenanlagen haupt
sächlich durch außergewöhnliche Umstände be
dingt, nämlich den unaufhaltsamen Preisanstieg 

im Gefolge zweier Weltkriege. Allgemein las
se sich sagen, daß, wer  sein Geld in der Schweiz 
in langfristigen Obligationen anlegte und sie bis 
zum RückZahlungstermin behielt, durch H i n 
z u f ü g e n  d e r  Z i n s e n  bis jetzt  noch ei
nen  bescheidenen Ertrag erzielen konnte. D e r  
Z i n s  schützte daher den Sparer in gewissem 
Ausmaße vor der Geldentwertung: e r  erfüllt 
seine doppelte Funktion als Entschädigung der 
Dienste des Geldgebers und als Risikoversiche
rung. 

W a s  die eventuelle Einführung von I n d e x  
k 1 a u s  e i n  für Geldanlagen anbetrifft, so  
kommt der Schweiz. Bankverein zu einem n e 
g a»ti v e n Ergebnis. 

«Die' Sicherung des Kapitals durch Index 
kl&üseln löst das grundsätzliche Problem der 
Verteilung der Inflationsfolgen n i c h t .  Viel 
mehr spitzt sie es zu, indem sie das Uebel v e r  
grüßert. Da die Indexklauseln nur  in die Obli 
gatidnenverträge Eingang finden, haben sie 
höchstens noch mehr Ungerechtigkeit zur Fol 
gsi '  Das ganze Gewicht der Inflation lastet dann 
schließlich auf den übrigen Sparformen. Die 
a l l g e m e i n e  Anwendung der Indexklauseln 
aber  beraubt das Geld seiner Substanz: dies 
wjirde seiner Funktion als Wertaufbewahrungs 
hiittel und Wertmesser enthoben. Die allgemei 
n e  Anwendung von Indices bedeutet die Ver
neinung des, Geldes, die Rückkehr zum Tausch 
handel.»- _ * 

Der Schutz des Sparers, so schließt die Un 
tersuchung, habe nicht mit Indexklauseln, son 
d e m  mit  dem Kampf gegen die Inflation zu be  
ginnen. Das'bedinge, daß die : großen Wirt-
schaftsgruppen die erforderlichen Opfer brin 
gen, stat t  auf dem bequemen Weg  fortgesetzter 
Preis- und  Lohnerhöhungen sich selber schad
los zu halten und den «Schwarzen Peter», den 
Sparern zuzuschieben. , " 

Zur Schweizer Bundesfeier 
1958 

Morgen gedenkt das Schweizervolk wieder 
des Bundes auf dem Rütli und feiert den 1. Au
gust als Geburtstag der Schweizerischen Eid
genossenschaft. In  allen Dörfern und Städten 
finden patriotische Anlässe statt und von den  
Bergen leuchten am Abend ungezählte Höhen
feuer. Wenn das liechtensteinische Volk in  
diesen Stunden der Eidgenossenschaft seine be
sondere Sympathie bekundet, so wird dadurch 
den Gefühlen, der Verbundenheit Ausdruck ge
geben, die durch die engen Beziehungen zwi
schen den beiden Staaten gefördert wurden. 
Seit bald vierzig Jahren fußen diese freund
schaftlichen Beziehungen auf Verträgeh, die 
beide Staaten praktisch zu einer Wirtschaftsge
meinschaft zusammenschließen. — Im Laufe 
der  Jahre  haben sich aus.  dieser gegenseitigen 
Kontaktnahme Beziehungen ergeben, die wi r  
mit Genugtuung als herzlich bezeichnen dürfen. 
Dazu haben die Völker beider Staaten ihren Teil 
beigetragen. 

Gegenseitiges Verständnis haben eine Ver
trauensbasis geschaffen, die zum Fundament 
der Freundschaft wurde. Aeußeres Symbol die
ser Freundschaft sind die blauroten Fahnen, die 
am 1. August neben dem Schweizerkreuz auf
leuchten und die Tatsache, daß an der Bundes
feier der  Schweizer in Liechtenstein auch die 
Liechtensteiner als Gäste freudig Anteil neh
men. Möge diese Freundschaft zum Wohle bei
der Völker und  Staaten weiter  fortbestehen! 
Das ist unser Wunsch am Vortag der Bundes
feier 1958. 

E I N L A D U N G  

zur 

B U N D E S F E I E R  

auf Freitagabend, den 1. August 1958, 
beim Waldhotel, Vaduz 

P r o g r a m m :  • 57 * 
20.30 Besammlung der Kinder zum großen 

Lampion-Umzug beim Schulhaus Eben
holz, Vaduz 
Lampions werden gratis abgegeben. 

21.00 Beginn der Bundesfeier beim Waldhotel 
Vaduz, unter Mitwirkung 
der Harmoniemusik Vaduz 
des Jodeldoppelquartetts Arbon und 
Alphornbläser 
Abbrennen des Lunkens und  Feuerwerk 

. F e s t a n s p r a c h e ,  gehalten von Hrn. 
Kantonsrat Hans Schlegel, Buchs 

22.15 ca. Schluß der Feier 
(Abgabe v. Gratiswasser a n  die Kinder). 

Nach der  offiziellen Feier Tanz im Waldhotel 
Vaduz. Es spielt die Kapelle Mohr von Balzers. 
Eintritt frei. — Auch die liechtensteinische Be
völkerung ist zu dieser Feier recht herzlich ein
geladen. 

Bei schlechtem Wetter  wird die. Feier ins 
Waldhotel 'verlegt.  Ueber die Abhaltung des  
Kinderumzuges gibt in diesem Fall Telefon 11 
ab  18.00 Uhr Auskunft. 

Schweizerverein 
im Fürstentum Liechtenstein 

Der Vorstaiid. 


